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Vorwort 

 
Mehr als dreißig Jahre lang war es für viele ehemalige „Heimkinder“ nahezu unmöglich über ihre Zeit im 

Heim zu sprechen. Die Tabuisierung von Missständen verhinderte offenbar lange die Aufarbeitung eige-

ner traumatischer Erfahrungen. Mehrere Veröffentlichungen und ein zunehmender Austausch ehemaliger 

„Heimzöglinge“ über das Internet haben dazu beigetragen, dass sich das in jüngster Vergangenheit ge-

ändert hat. Die Erkenntnis, dass andere ähnliches erlebt haben, hat Betroffenen geholfen, über die eige-

nen Erfahrungen in den Heimen der 50er und 60er Jahre zu sprechen. 

 

In Schleswig-Holstein haben sich ehemalige Jugendliche des damaligen Landesfürsorgeheims Glückstadt 

zusammengefunden und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit begonnen. „Warum kam ich ins 

Heim? War das rechtens? Wer trägt eine Verantwortung dafür?“ sind Fragen, die dabei aufkommen. 

 

In einem ersten Treffen mit ehemaligen „Heimkindern“ 2007 habe ich bereits mein Bedauern über die er-

lebten Schicksale zum Ausdruck gebracht. Gemeinsam haben wir verabredet, eine weitergehende Aufar-

beitung zu verfolgen. Das Land Schleswig-Holstein hat zwei zusätzliche Mitarbeiter im Landesarchiv ein-

gestellt, um die dort lagernden über 7000 Akten zu ordnen und zu archivieren. So soll auch Betroffenen 

der Zugang ermöglicht werden.  

Anfang 2008 habe ich ehemalige „Heimkinder“ und Verantwortliche der heutigen Jugendhilfe zu einem 

Runden Tisch eingeladen. Professor Christian Schrapper hat das Treffen im Auftrag des Sozialministeri-

ums geleitet und dokumentiert. Aus Berichten verschiedener Zeitzeugen und seiner geschichtlichen Ein-

ordnung wurde die jetzt vorliegende Dokumentation. 

 

Das Ergebnis wird zur weiteren Aufarbeitung beitragen. Dabei ist auch der Petitionsausschuss des Bun-

des gefordert, der sich mit Fragen einer möglichen Entschädigung oder Rentenansprüchen befasst. Für 

mich ist die Dokumentation gleichzeitig Mahnung: Eine solche „schwarze Pädagogik“, die mit Demütigun-

gen und Gewalt arbeitet, darf nie wieder stattfinden. 

 

 
Dr. Gitta Trauernicht 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein 
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Zur Geschichte des Gebäudes des Landesfürsorgeheimes in Glück-

stadt an der Unterelbe 
 
 

 
 

Außenansicht des Gebäudes zur Zeit des Landesfürsorgeheims (ca. 1969) 
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Das Gebäude des Landesfürsorgeheims Glückstadt, gebaut als dänisches Marinedepot, wurde ab 1875 

als Korrektionsanstalt genutzt, die 1925 in Landesarbeitsanstalt umbenannt wurde1. Eine Korrektionsan-

stalt bzw. eine Landesarbeitsanstalt war eine Einrichtung, in die Haftentlassene eingewiesen wurden, um 

zu „arbeitsamen Menschen“ umerzogen zu werden. Zu den begangenen Straftaten zählten unter ande-

rem Landstreicherei, Bettelei, Spiel- und Trunksucht, Müßiggang und Arbeitsscheu. Die eingewiesenen 

Häftlinge waren allesamt volljährig und zur Einweisung bedurfte es keines weiteren Gerichtsbeschlusses.  

 

Während der NS-Zeit wurde das Gebäude 1933 und 1934 als „wildes KZ“ zur „Schutzhaft“ von Regime-

gegnern genutzt2; daneben und danach bis 1945 weiter als Landesarbeitshaus.  

 

Von 1945 bis 1951 ist in dem Gebäude wieder eine Landesarbeitsanstalt betrieben worden. Der Über-

gang zur Aufnahme von Fürsorgezöglingen war zwischen 1949 und 1951 fließend. Obwohl das Sozialmi-

nisterium am 6. Juli 1949 nach einer Prüfung die Einrichtung zur Unterbringung von schwererziehbaren 

Fürsorgezöglingen für ungeeignet befunden hatte, wurden schon 10 Tage später, am 16. Juli 1949, ver-

wahrloste Jugendliche in Glückstadt untergebracht. Die Landesarbeitsanstalt Glückstadt wurde bereits 

zwei Jahre lang für die Unterbringung von Fürsorgezöglingen genutzt, bevor sie am 1. April 1951 vom 

Sozialministerium, vor allem auf Druck der Jugendbehörden in Bremen und Hamburg, in Landesfürsorge-

heim umbenannt wurde. 

 

Am 7. Mai 1969 gab es in Glückstadt eine Heimrevolte, die eine größere öffentliche Diskussion um das 

Landesfürsorgeheim auslöste. Trotz der Forderung das Heim sofort zu schließen, wurde es erst am 31. 

Dezember 1974 geschlossen. Vor allem wegen der Herabsetzung der Volljährigkeit auf 18 Jahre zum 1. 

Januar 1975 verminderten sich die Zöglingszahlen drastisch. 

 

Die folgende Statistik  „Minderjährige in FE in Schleswig-Holstein“ gibt einen Überblick über die Anzahl 

der von Fürsorgeerziehung betroffenen Minderjährigen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: AFET-Statistik der Fürsorgeerziehung, Mitglieder-Rundbriefe, jeweils Frühjahr 1951 - 1975  

                                                    
1
 Diplomarbeit „Glückstadt – Ein Königstraum hinter Mauern“ von Karsten Hanstein,  Itzehoe 1997 

2 Reimer Möller: Schutzhaft in der Landesarbeitsanstalt: Das Konzentrationslager Glückstadt; in: Wolfgang Benz/Barbara Distel 

(Hg.): Herrschaft und Gewalt. Frühe Konzentrationslager 1933-1939, Berlin 2002; 

Minderjährige in Fürsorge-Erziehung 

in Schleswig-Holstein
(Quelle: AFET-Mitglieder-Rundbriefe)
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In den frühen 1950er Jahren waren rund 2300 Minderjährige in Fürsorgeerziehung. Die Anzahl der FE-

Zöglinge ging in den 60er Jahre zurück und hat sich Anfang der 70er Jahre fast halbiert (rund 1300 FE-

Zöglinge). In dem Zeitraum von 1967 bis 1974, über den beim Runden Tisch vor allem berichtet wurde, 

betrug die Zahl der Fürsorgezöglinge 1300 (1967) bis 782 (1974). 
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1. Einleitung und Eröffnung 
 

Seit etwa fünf Jahren steht die Heimerziehung der 1950er und 60er Jahre wieder im Fokus öffentlicher 

Aufmerksamkeit und Kritik. Nach zahlreichen Veröffentlichungen  in den Medien mit dem Tenor: „Damals 

ist Unrecht geschehen, unter dem Menschen bis heute leiden!“3 befasst sich seit Ende 2006 auch der Pe-

titionsausschuss des Bundestages mit den Forderungen nach Entschuldigung und Entschädigung ehe-

maliger Heimzöglinge der 50er und 60er Jahre. Auch in Schleswig-Holstein wurde die aktuelle öffentliche 

Diskussion um die Fürsorgeerziehung im Landesfürsorgeheim Glückstadt durch einen Zeitungsartikel 

ausgelöst. Ende Mai 2007 erschien im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag die Reportage „Wenn du 

nicht brav bist, kommst du ins Heim“ von Tanja Nissen. Es folgten weitere Presseartikel in lokalen Zeitun-

gen Schleswig-Holsteins und auf verschiedenen Internetseiten. 

 

"Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim"  

 

Glückstadt / sh:z - Einweisungsgrund: Sittliche Verwahrlosung. So muss es in den Papieren der Behörden 

gestanden haben. "Ich hatte keine Straftat begangen", sagt Otto Behnck (55) mit Nachdruck. Eigentlich 

hatte er nur ein anderes Leben führen wollen als seine Eltern. Eingesperrt wurde er als 18-Jähriger trotz-

dem. Von Oktober 1970 bis Januar 1971 war Behnck im Landesfürsorgeheim in Glückstadt. 

 

Was Otto Behnck dort erlebte, mussten viele Heimkinder der 50er und 60er Jahre erleiden. Noch bis in 

die frühen Siebziger wurde in vielen kirchlichen und staatlichen Heimen geschlagen, gedemütigt, miss-

braucht. Aus Schleswig-Holstein waren bisher noch keine Fälle bekannt. Jetzt aber gerät auch das ehe-

malige Landesfürsorgeheim in Glückstadt in die Kritik. 

 

Otto Behnck will, dass darüber gesprochen wird. Leicht fällt es ihm nicht. Eigentlich wollte er mit 18 nur 

ein bisschen das Leben genießen. Er lässt sich die Haare lang wachsen, bricht die Ausbildung ab, jobbt, 

lebt in einer Wohngemeinschaft, verbringt einige Monate in Dänemark. 

Die Eltern in Bargteheide (Kreis Stormarn) sind entsetzt und informieren das Kreisjugendamt in Bad Ol-

desloe. Er hat ihre Mahnungen noch in den Ohren. "Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim." Sie 

wollen, dass ihr Sohn "wieder in die Gesellschaft eingegliedert wird". Als Behnck eines Tages nach Hause 

kommt, um Papiere abzuholen, lassen die Eltern ihn von der Polizei abführen. "Die haben mich auf direk-

tem Weg nach Glückstadt gefahren", sagt der Markthändler. 

 

Harte Arbeit wartet dort auf ihn. Sechs Tage die Woche knüpft er Fischernetze. Geld gibt es dafür nicht. 

Kontakt zur Außenwelt auch nicht. Prügel dafür jede Menge. Otto Behnck: "Du merkst nur die ersten zwei, 

drei Schläge, danach hörst du es nur noch klatschen". Mit Zucht und Ordnung sollte aus Behnk und tau-

senden anderen Kindern in westdeutschen Heimen bessere Menschen gemacht werden. Erziehungsme-

thoden, die weder Widerspruch noch Ungehorsam dulden. Dreimal versucht Behnk auszubrechen. Einmal 

wird er zur Bestrafung in die Isolierzellen im Keller gesperrt. Otto Behnck will eine Entschuldigung vom 

Land. Er will, dass Akten offen gelegt und das Unrecht anerkannt wird, das ihm und vielen anderen da-

mals widerfahren ist. 

 

Auch in dem Buch des Spiegel-Autoren Peter Wensierski - "Schläge im Namen des Herrn" - gibt es eine 

Passage über das Landesfürsorgeheim in Glückstadt. Dort ist von einem Aufstand der Jugendlichen ge-

gen die Heimbedingungen die Rede. Er soll von der Polizei mit Tränengasgranaten niedergeschlagen 

                                                    
Vgl. zusammenfassend: Chr. Schrapper: Zur aktuellen Debatte um „ehemalige Heimkinder“ und die Zustände in westdeutschen 

Fürsorgeerziehungsanstalten in 1950er und 1960er Jahren; in: Dialog Erziehungshilfe, Ausgaben 2/2007, S. 56-59 
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worden sein. "Es liegt der Verdacht nahe, dass das Landesfürsorgeheim zu den schlimmsten in Deutsch-

land gehört hat", sagte Wensierski gegenüber unserer Zeitung. "Das Land Schleswig-Holstein trägt die 

Verantwortung dafür. Es muss dringend aufgeklärt werden, was dort passiert ist." 

 

Verschiedene Quellen erwähnen Selbstmorde unter den "Zöglingen". Auch die damalige "Kreisrund-

schau" berichtet 1969 über die Zustände in Glückstadt. Gegenüber dem "Spiegel" bekundete das Sozial-

ministerium Ende der 60er Jahre, die Lage in Glückstadt wäre "nicht ideal", aber "notwendig". 

 

"Wir haben die anfangs geschlagen und was weiß ich was", sagt ein ehemaliger Erzieher, der seinen 

Namen nicht in der Zeitung lesen will. Der 80-Jährige, der von 1960 bis 1975 dort arbeitete, bestätigt, 

dass Gewalt als Erziehungsmethode angewendet wurde. "Das waren ja alles schwer erziehbare Jugend-

liche, die musste man unter Verschluss halten, das waren Kriminelle." 

 

Akten gibt es nach Auskunft des Sozialministeriums über das ehemalige Landesfürsorgeheim keine mehr. 

Die Aufbewahrungsfrist sei abgelaufen. "Das Schicksal dieser Heimkinder ist aber ein ganz Besonderes. 

Es berührt mich noch heute", sagt Ministerin Gitta Trauernicht. "Wenn diese Menschen mit einer heute in 

der politischen Verantwortung stehenden Person sprechen möchten, stehe ich zur Verfügung." 

 

Tanja Nissen 

Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, 29./30.5.2007 

 

 

 

Am 3. Juli 2007 fand ein Gespräch mit Otto Behnck und weiteren ehemaligen Zöglingen aus dem Landes-

fürsorgeheim Glückstadt und der Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren, Frau 

Dr. Gitta Trauernicht, statt, bei dem unter anderem dieser Runde Tisch vereinbart wurde. Eine weitere 

Forderung der Betroffenen ist die wissenschaftliche Aufarbeitung auf der Grundlage fundierter und quel-

lengestützter Recherche. Hierzu werden aktuell im Landesarchiv Schleswig-Holsteins in Schleswig etwa 

7000 Akten für die weitere Aufarbeitung zugänglich gemacht. Eine erste Sichtung verfügbarer Sachakten 

im Landesarchiv Schleswig-Holsteins fand bereits im Vorfeld des Runden Tisches durch Mitarbeiterinnen 

der Universität Koblenz statt. Ebenso wurden zur Vorbereitung ausführliche Gespräche mit ehemaligen 

Zöglingen und einem ehemaligen Erzieher aus dem Heim „Paulihof“ in Schleswig geführt. 

 

Der „Runde Tisch“, der am 19. Januar 2008 im Landeshaus in Kiel stattfand, soll also ein erster Schritt auf 

dem Weg zur Aufarbeitung der Fürsorgeerziehung der 1950er und 60er Jahre in Schleswig-Holstein sein.  
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Ministerin Dr. Gitta Trauernicht eröffnete diesen Tag:  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,[...] 

Alptraum Erziehungsheim – Das soll es nie mehr geben! Es muss Schluss sein mit der Schwarzen Päda-

gogik, ein für allemal! Das ist mein politisches Ziel.  

Ich heiße sie sehr herzlich willkommen hier im Landeshaus in Kiel. Wir haben einen angemessenen 

Rahmen  für den Runden Tisch, für den wir uns im Juli letzten Jahres verabredet haben, gewählt. Ich 

freue mich sehr, dass sie zum Teil lange Anfahrtswege auf sich genommen haben, dass sie sich vor allen 

Dingen bereit erklärt haben, an diesem Runden Tisch teilzunehmen um ein dunkles Kapitel in der Ge-

schichte der Jugendhilfe aufzuarbeiten, die Fürsorgeerziehung im ehemaligen Landesfürsorgeheim in 

Glückstadt. Natürlich geht es bei diesem Thema nicht allein um dieses Heim, in dem eine für uns heute 

schwer nachvollziehbare Art der Erziehungshilfe geleistet wurde. Es geht auch um andere Einrichtungen, 

aber das Landesfürsorgeheim Glückstadt steht stellvertretend für einige andere Einrichtungen. 

Ich möchte ganz herzlich in unserem Kreis Menschen begrüßen, die diesen dunklen Teil der Jugendhilfe 

persönlich durchlitten haben, die in Einrichtungen der Jugendhilfe waren [...]. Mit einigen von ihnen hatte 

ich am 3. Juli letzten Jahres ein Gespräch und bei der Frage „Was können wir tun? Was kann ich als 

Landesministerin tun?“, haben wir geplant, einen solchen Runden Tisch auf den Weg zu bringen und uns 

einen ganzen Tag Zeit zu nehmen für das Zuhören, für das Hinhören, für das Aufnehmen von Erfahrun-

gen, über die sie berichten wollen. 

Ich bin ihnen sehr dankbar dafür, dass sie so zahlreich erschienen sind, obwohl es für sie sicher nicht ein-

fach ist. Einerseits ist es  für sie ein guter Tag, denn eines ihrer Ziele war ja, dass das Tabu von diesem 

Thema genommen wird, dass sie Gelegenheit haben mit heutigen Repräsentanten der Jugendhilfe über 

ihr Schicksal zu sprechen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es nicht einfach ist, darüber zu sprechen, 

besonders in einem solchen Kreis und Rahmen. Ich hoffe, dass sie die Kraft dazu haben und möchte ih-

nen unseren Respekt und unsere Achtung zusichern.  

 

Ich begrüße in unserem Kreis weitere Beteiligte. Wir haben ganz bewusst nicht so viele eingeladen son-

dern wirklich einen Runden Tisch, an dem miteinander gesprochen werden kann. [...]  Lange stand die 

Frage im Raum „Haben wir denn eigentlich noch Akten? Gibt es etwas, wo wir noch forschen könnten?“. 

Erst lautete die Information „Nein, es gibt keine Akten“. Dann kam die Wahrheit ans Licht, es gibt sogar 

sehr viele Akten. Allerdings keine aufgearbeiteten Akten, sondern Akten, die in Kisten stehen, die zum 

Teil mit Wasser durchtränkt sind, weil sie „in letzter Minute gerettet wurden“. Es ist jedenfalls außerordent-

lich wichtig, dass wir das Landesarchiv an unserer Seite haben, in dem dieser Aktenbestand jetzt aufge-

arbeitet wird. [...]. Wir hatten vereinbart, dass wir neben einem Runden Tisch versuchen werden  die his-

torische Aufarbeitung dieses Landesfürsorgeheims in Angriff zu nehmen. Deswegen haben wir als Minis-

terium finanzielle und personelle Ressourcen in die Hand genommen, um das Landesarchiv dabei zu un-

terstützen, einen Anfang zu machen, diese Akten aufzuarbeiten. Aber wir waren uns natürlich auch immer 

einig, dass das allein nicht reichen wird.  

 

Warum diese Veranstaltung? Ich hatte es schon in dem Gespräch am 03.07.2007 gesagt, mit dem Thema 

„Heimerziehung der 1950er, 60er, 70er Jahre“ habe ich mich persönlich in vielerlei Hinsicht beschäftigt. 

Meine erste Begegnung mit der Heimerziehung war der Jugendhilfetag in Köln 1978, auf dem in zahlrei-

chen Veranstaltungen die Heimerziehung heftig kritisiert wurde. Ich habe mich dann intensiv mit den Le-

bensgeschichten von Kindern und jungen Menschen beschäftigt, die diese Form der Heimerziehung „ge-

nossen“ haben, so haben sie es selbst formuliert. 

 

Mein weiteres berufliches, politisches und auch persönliches Leben ist immer davon geprägt gewesen, Al-

ternativen zu dieser Form der Heimerziehung zu finden, also Angebote, die den Menschen wirklich nüt-
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zen. Aus der Perspektive der jungen Menschen und vor dem Hintergrund der Probleme, die sie haben, 

sollen Lösungen gefunden werden, in deren Mittelpunkt steht, dass diese jungen Menschen Probleme 

haben und nicht nur, dass sie Probleme machen. 

 

Denn so ist es häufig in der Heimerziehung in den 1950er, 60er Jahren gewesen. Sobald sich jemand 

abweichend von der gesellschaftlichen Norm verhalten hat, gab es schon Anlass zu prüfen, ob nicht Für-

sorgeerziehung oder Freiwillige Erziehungshilfe verordnet werden musste. Diese Form des abweichenden 

Verhaltens hieß für Männer häufig, wenn sie etwas stahlen oder sich mit langen Haaren oder sonst wie 

auffällig verhielten, war das schon ein Grund hinzugucken. Bei den Mädchen war es häufig das Thema 

sexuell abweichendes Verhalten, also wer früh sexuelle Kontakte hatte, geriet in den Blick der Jugendhil-

fe.  

 

Wenn wir aus der heutigen Sicht diese Zeit betrachten, so müssen wir sie auch historisch einordnen. Dar-

um bin ich froh, hierfür einen kompetenten Wissenschaftler gefunden zu haben und bedanke mich, dass 

Professor Dr. Christian Schrapper dazu bereit war, sich mit mir gemeinsam auf den Weg zu machen, um 

die Geschichte des Landesfürsorgeheimes Glückstadt und dieser Zeit aufzubereiten. [...] Ganz herzlichen 

Dank für die Vorbereitung, die Moderation und die Auswertung dieser Veranstaltung an die Forscherin-

nengruppe aus Koblenz. Diese Begleitung ist auch wichtig, die Betroffenheit und  eigene Perspektive ein-

ordnen zu können. Wir müssen rechtliche Perspektiven und Aspekte berücksichtigen. Fürsorgeerziehung, 

was war das damals? Heute gibt es das ja nicht mehr. Wir müssen nach der Rolle der Heimaufsicht, der 

Rolle des Staates fragen. Gab es damals Heimaufsichten? Wie haben sie gearbeitet? Wir müssen päda-

gogische Aspekte in den Blick nehmen. Vor allen Dingen auch deshalb, da  häufig die damalige Form der 

Heimerziehung damit entschuldigt wird, dass es früher üblich war, mit Schlägen, Gewalt und Züchtigung 

zu erziehen. 

  

Dazu möchte ich ausdrücklich sagen, dass die Jugendhilfe schon damals das Ziel hatte, das Recht des 

Kindes auf Entwicklung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit zu verfolgen und 

zwar durch Erziehung und Betreuung ebenso wie durch Bildung und Ausbildung. Schon damals waren 

Misshandlungen, Demütigungen und Ausbeutung  untaugliche Methoden, das Ziel zu erreichen. Fragen 

an das  Thema: „Welche Art von Pädagogik wurde betrieben? Wie bewerten wir diese heute? Was be-

deutet das heute?“, werden wichtige Aspekte unserer Aufarbeitung sein. Deswegen wird es nicht ohne die 

Unterstützung der Wissenschaft gehen. 

 

Ich jedenfalls freue mich, dass es zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Ich hoffe, dass wir ein Stück bei 

der Aufarbeitung voran kommen werden. Es ist der Anfang, ein erster Baustein. Meine Zielvorstellung ist, 

dass diese Aufarbeitung Ihnen die Möglichkeit gibt, ein Stück ihrer Würde zurück zu erlangen, dass sie 

ein wenig dazu beiträgt, dass auch die Arbeit des Petitionsausschusses im Bundestag endlich zu Ergeb-

nissen kommt. Ich wünsche mir aber auch, dass wir demnächst mit einer Wanderausstellung über das 

Landesfürsorgeheim Glückstadt deutlich machen können, dass es diese Art von Pädagogik nie wieder 

geben darf. Damit wird auch eine Brücke zur heutigen Heimerziehung geschlagen, denn es gibt immer 

wieder Anläufe und Ansätze, die geschlossene Unterbringung einzuführen. Wer die aktuelle Diskussion 

um die Jugendkriminalität  verfolgt, der weiß, dass wir auch hier und heute nicht davor gefeit sind. Immer 

wieder müssen wir deutlich machen, dass bestimmte Formen der Erziehung Probleme junger Menschen 

eher verschärfen, als dass sie diese lösen könnten.  

 

In diesem Sinne heiße ich Sie noch einmal herzlich willkommen und begrüße sie alle [...]. Alles Gute für 

uns zu diesem heutigen Tag. Vielen Dank.“ 
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2. Der Weg ins Landesfürsorgeheim 
 

Was waren die rechtlichen Grundlagen zur Einweisung in die Fürsorgeerziehung? 

 

Die Fürsorgeerziehung (FE) war neben der Freiwilligen Erziehungshilfe (FEH) eines der beiden Institute 

öffentlicher Erziehung, seit 1961 geregelt im Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG), davor im Reichsjugendwohl-

fahrtsgesetz von 1922, geändert 19534.  Von Bedeutung sind vor allem die Paragraphen 64, 65 und 67 

des JWG: 

 

§ 64 JWG 

„Das Vormundschaftsgericht ordnet für einen Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat, Fürsorgeerziehung an, wenn sie erforderlich ist, weil der Minderjährige zu verwahrlosen droht oder 

verwahrlost ist. Fürsorgeerziehung darf nur angeordnet werden, wenn keine ausreichende andere Erzie-

hungsmaßnahme gewährt werden kann.“ 

 

§ 65 JWG 

„Die Anordnung der Fürsorgeerziehung durch das Vormundschaftsgericht kann von Amts wegen oder auf 

Antrag vom Jugendamt, Landesjugendamt oder von jedem Personensorgeberechtigten erfolgen. 

Das Vormundschaftsgericht soll die Personensorgeberechtigten und den Minderjährigen mündlich anhö-

ren, soweit dies ohne erhebliche Schwierigkeiten geschehen kann.“  

 

§ 67 JWG 

„Die Anordnung der vorläufigen Fürsorgeerziehung erfolgt durch das Vormundschaftsgericht bei Gefahr 

im Verzuge.“ 

 

Viele Wege führten nach Glückstadt… 

 

In der Nachkriegs- und Wirtschaftwunder-Zeit der Bundesrepublik standen vielfach die Probleme, die jun-

ge Menschen ihren Familien und der Gesellschaft gemacht haben, im Vordergrund. Heimerziehung galt 

als Lösung dieser Probleme, manchen auch als Verheißung auf ein besseres Leben. Weniger die jungen 

Menschen, oft die zuständigen Fürsorgerinnen und Richter, manchmal auch die Eltern erhofften sich von 

der Fremdunterbringung eine Entlastung problematischer familiärer  Situationen und die Wende hin zu ei-

nem „ordentlichen Leben“.  

Die folgenden Lebensberichte ehemaliger Fürsorgezöglinge aus Glückstadt zeigen exemplarisch zwei 

hauptsächliche Anlässe, Begründungen und Wege, die zu einer Heimeinweisung führen konnten:  

 

Zum einen handelte es sich um Kinder, die in ihrer Familie unerwünscht waren. Insbesondere war dies 

bei unehelichen Kindern der Fall, die auch von der Gesellschaft nicht akzeptiert wurden. Oft häuften sich 

die Probleme in der Familie, wenn die Mütter neu heirateten. Dieser Weg in die Fürsorgeerziehung wird 

deutlich an den Lebensberichten von Peter Hub und Norbert Ramm:  

                                                    
4 Zur Geschichte der Jugendgesetzgebung,. mit zahlreichen Hinweisen vgl: Chr. Schrapper: Das Recht der Jugendwohlfahrt und der 

Jugendhilfe seit 1945; in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Forum für Sozialreform. 125 Jahre Deut-

scher Verein für öffentliche und private Fürsorge; Berlin 2005, S. 423-468  
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Peter Hub: 

 
(Foto, privat, ca. 1969) 

Peter Hub wurde 1956 in Flensburg unehelich geboren. Er lebte mit seiner Mutter und seiner Tante bei 

den Großeltern. Sein Großvater führte einen Elektrobetrieb. 

Seine Kindheit verlief normal, bis seine Mutter einen Schiffsingenieur heiratete, der den großväterlichen 

Betrieb übernahm. Der Stiefvater wollte Peter Hub adoptieren, nahm aber davon Abstand, da ihm der 

Junge zu „frech“ war. Das Verhältnis zwischen den beiden verschlechterte sich, ebenso wie Peter Hubs 

Schulleistungen. Trotz dieser Schwierigkeiten „schaffte“ er mit 14 Jahren den Hauptschulabschluss. Da 

er zunächst nicht wusste, wie er sich beruflich orientieren sollte, begann er eine Kaufmannslehre in ei-

nem Eisen- und Sanitärgeschäft, die er nach acht Monaten abbrach. Er hatte inzwischen sein Interesse 

für den graphischen Bereich entdeckt. 

Um aber nicht wieder eine Lehre abzubrechen, wollte er seinen weiteren beruflichen Werdegang gründ-

lich durchdenken und fing nicht sofort eine neue Lehre an. 

Da er unehelich geboren wurde und sein Stiefvater ihn nicht adoptiert hatte, schalteten sich Herr K. und 

Herr R. vom Jugendamt ein. Seinen Eltern wurde geraten die Freiwilligen Erziehungshilfe zu beantragen. 

Daraufhin kam er etwa 2-3 Monate in die Psychiatrie des Landeskrankenhauses Hesterberg in Schles-

wig. Der behandelnde Arzt, Dr. H., empfahl die Unterbringung im Landesfürsorgeheim in Glückstadt. 

Peter Hub hat keine Erinnerung an seine Einlieferung oder an Details seiner Arbeit im Heim. Er kann a-

ber berichten, dass seine Kleidung hell war, mit der Begründung die Zöglinge seien so auch nachts gut 

sichtbar. Er war nur in Gruppe 1, in der die Zöglinge in Zigaretten entlohnt wurden, die aber für einen 

Raucher nicht ausreichten. Obwohl Peter Hub nie in größere Schlägereien geraten ist, war seine Heim-

zeit dennoch von Angst geprägt, sowohl vor den Erziehern, als auch vor den Mitzöglingen. 

Seine Versuche durch Hungerstreik oder Arbeitsverweigerung etwas an den Bedingungen zu verändern, 

wurden nicht beachtet und blieben wirkungslos. Bedeutend für sein weiteres Leben war ein Fluchtver-

such, bei dem er sich auf dem Netzboden versteckte, um sich nachts von dort  abzuseilen. Nachdem ihn 

jedoch Erzieher entdeckten, wurde er verprügelt und in die Box eingesperrt. Bei einem Gespräch in der 

Box mit dem Heimpsychologen Herrn S. und einem Psychologiestudenten, stellten diese fest, dass Peter 

Hub nicht ins Landesfürsorgeheim Glückstadt gehörte. Herr S. machte ihm das Angebot, ihn nach Pauli-

hof in Schleswig zu bringen unter der Bedingung, dass Peter Hub dort keine Ausbruchsversuche unter-

nehmen wird. In Paulihof, Schleswig, habe er die Möglichkeit nach sechs Wochen in eine offene Gruppe 

zu kommen. Diese Chance ergriff er, wurde von Herrn S. in derselben Nacht nach Schleswig gebracht, 


